
4 Von Bischof Hartbert bis Bischof Wido.

des XIII. Jahrhunderts, für ihre Besikungen Immunität von den
ordentlichen Gerichten und die entsprechende Gerichtsbarkeit, nicht
nur niedere, sondern auch höhere (gräfliche). Später kamen dann
Territorialrechte dazu. Die Edelherren standen nicht unter, jondern
neben den Grafen und waren diesen vollkommen ebenbürtig, da die
Grafschaften schon herrschaftlichen Charakter angenommen hatten.“ )
Solche Edelherren waren in unseren Gegenden: die Vaz, Räzüns,
Belmont, Montalt, Sax, Sagens, Greifenstein, Wildenberg, Frowen-
berg, Freiberg, Wangen, überhaupt alle diejenigen Geschlechter,
welchen das Prädikat „ingenuus“ oder „nobilis“ gegeben wurde.

Den Edel- oder Freiherren schließen sich die Ritterbürtigen
(milites) an. Sie mußten freier Abkunft sein, waren zum Krieg2-
dienste zu Rosse berechtigt und verpflichtet und zum Empfange eines
Ritterlehens befähigt. Sie konnten freies Eigentum besißen oder
Dienstmann sein, wurden aber im letzteren Falle von den Dienst-
mannen unfreier Herkunft wohl unterschieden. Die Ritterbürtigen
bildeten den niederen Adel. Äußere Abzeichen waren Delm und
Schild, vom 12. Jahrhundert an wurde das Zeichen des Wappen-
schildes auch als Siegel gebraucht. Schild und Helm wurden
Symbole eines abgeschlossenen Ritterstandes. Auch der Bischof als
Reichsfürst konnte Wappen verleihen. Die Fürsten verliehen zumeist
jolche Wappen, welche in Zeichnung oder wenigstens Farbe Anklang
an das eigene hatten. DeShalb gibt es unter dem Adel Churrätiens
sehr viele Wappen mit dem Steinbock oder dessen Bestandteilen oder
mit weiß und schwarz.

„Die Besizer eines Kriegslehens oder Rittergutes hatten in
der Regel hörige Leute in größerer oder geringerer Zahl, Hof und
Ding unter sich und vollzogen entweder als Dienstmannen die Auf-
gaben eines Vogtes, Schultheißen oder Mayers, oder übten als
Senioren, Vögte, als Inhaber einer „Herrschaft“ selbstständig Polizei
und Recht; es gab fast in jedem Dorfe eine Herrschaft und einen
Ritter.“ „Mancher Ritter auf stolzer Burg war viel ärmer, als
ein höriger Bauer und nicht höher geachtet, als ein freier Mark-
genosse. E5 schwangen sich immer noch ZinSleute, ja Leibeigene zur
Dienstmannen- und Ritterstellung empor. Immerhin aber bildete
der Ritterrang, eine wenn auch nicht unüberbrückbare, |v doch sehr
scharfe Grenze innerhalb der Bevölkerung und schied die Adeligen
oder Freien von den Unadeligen und Unfreien.“*?)

?) Zuvalt, Forschungen S. 173.
2) Grupp, l. c. S. 123 und 124.
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